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Zusammenfassung Die Nutzung der oberflächennahen
Geothermie (< 400 m Tiefe) wird durch verschiedene Bun-
desgesetze wie das Wasserhaushaltsgesetz und das Bundes-
berggesetz geregelt. Verschiedene Landesgesetze, Erlässe,
Richtlinien und Leitfäden ergänzen die Bundesgesetze. Bis-
her besteht in Deutschland jedoch kein spezielles Gesetz für
die flache Geothermie. Die vom Einzelfall abhängigen Aus-
wirkungen auf den Untergrund (z. B. Entwicklung von Tem-
peraturanomalien, Veränderung der Grundwasserökologie)
werden nicht in ausreichendem Maße berücksichtigt. Ver-
einzelt werden Temperaturgrenzwerte und Mindestabstände
als Kriterien herangezogen, um Anomalien einzugrenzen. In
der vorliegenden Studie werden die relevanten bundesrecht-
lichen Regelungen zusammenfassend dargestellt. Ebenso
wird ein internationaler Überblick über Temperaturgrenz-
werte für das Grundwasser und über Mindestabstände zwi-
schen einzelnen Anlagen gegeben. Dabei zeigt sich, dass
sowohl national wie auch international kaum Regelungen
zu finden sind bzw. diese sehr heterogen sind. Vor diesem
Hintergrund wäre eine grundlegende Überarbeitung, welche
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die rechtliche Situation homogenisiert sowie negative und
nachhaltige Veränderungen auf den Untergrund minimiert,
wünschenswert.

Shallow geothermal energy—current legal situation

Abstract The use of shallow geothermal energy (< 400 m
depth) is regulated by different federal laws, as for exam-
ple the water act and mining act. Yet, there is no special
law for shallow geothermal energy. Federal state laws, in-
structions and guidelines specify them. To restrict temper-
ature anomalies only detached temperature thresholds and
minimum distances exist. In this study relevant federal reg-
ulations are presented and discussed. In addition, an interna-
tional overview on temperature thresholds for the groundwa-
ter and on minimum distances for ground source heat pump
systems is given. It is recognizable that there are national
and international only few regulations and that they are also
heterogeneous. A fundamental revision is necessary to ho-
mogenize the legal situation and to avoid negative effects on
the subsurface.

Keywords Geothermal energy · Legislation · Ground
source heat pump systems · Groundwater temperature ·
Minimum distances

Einführung

Im Bereich der Gebäudeklimatisierung bietet die oberflä-
chennahe Geothermie (< 400 m Tiefe) eine interessante Al-
ternative zu herkömmlichen Technologien. Die Zahl der An-
lagen stieg in den letzten Jahren kontinuierlich an und er-
reichte im Jahr 2006 einen ersten Höhepunkt (Sanner et al.
2003, Lund et al. 2004, Mands et al. 2008, Gao et al. 2009,
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Rafferty 2009, Rumohr 2009, Hähnlein et al. 2010a). Geo-
thermische Energie wird in menschlicher Zeitrechnung als
erneuerbar betrachtet, und flache geothermische Anlagen,
wie z. B. Erdwärmesonden, können in Deutschland CO2-
Einsparungen von 30 % und mehr gegenüber herkömmli-
chen Heizanlagen wie Öl und Gas bewirken (Blum et al.
2010, Saner et al. 2010).
Bei flachen oder untiefen geothermischen Anlagen wird

grundsätzlich zwischen geschlossenen und offenen Syste-
men unterschieden. Bei offenen Systemen, wie z. B. Grund-
wasserwärmepumpen, zirkuliert das Grundwasser zwischen
zwei oder mehr Brunnen und wird direkt als Wärmeträger-
medium verwendet. Bei den geschlossenen Systemen wer-
den am häufigsten die Erdwärmesonden (EWS) eingesetzt.
Dies sind in einem meist vertikalen Bohrloch eingebrach-
te U-Rohre oder Koaxialrohre aus Kunststoff, meist HD-
PE (hochdichtes Polyethylen). In der Sonde zirkuliert ei-
ne frostsichere Wärmeträgerflüssigkeit, welche die Wärme
bzw. Kälte aus dem Untergrund zur Wärmepumpe bzw. zum
Kühlsystem des Gebäudes führt. Für private Nutzer mit Ein-
familienhaus sind unter den geothermischen Technologien
vor allem EWS interessant, da sie einen geringen Flächenbe-
darf, geringe Betriebskosten sowie eine lange Lebensdauer
aufweisen.
Es gilt zu bedenken, dass die geothermische Nutzung

Auswirkungen im Untergrund hat. Die Nutzung von ge-
schlossenen und offenen Systemen erzeugt im Untergrund
lokale Temperaturanomalien. Wärmeentzug aus dem Unter-
grund führt zu einer Abkühlung, und man spricht dann von
einer „Kältefahne“. Umgekehrt entsteht bei Kühlung und
der damit verbundenen Wärmezufuhr in den Untergrund ei-
ne „Wärmefahne“. Da in Deutschland und generell in Mit-
teleuropa v. a. EWS-Anlagen zum Heizen eingesetzt wer-
den, wird im Folgenden vereinfachend nur von Kältefah-
nen gesprochen. Deren Ausdehnung ist von geologischen
und hydrogeologischen Gegebenheiten, wie Porosität, Wär-
meleitfähigkeit und -kapazität, Grundwasserfließgeschwin-
digkeit sowie der entzogenen Gesamtenergie abhängig. Bei
konduktivem Wärmetransport breitet sich die Fahne radi-
al um die Sonde aus. Bei dominant konvektivem (advek-
tivem) Wärmetransport entwickelt sich die Fahne parallel
zum Grundwasserfluss. Um eine Akkumulation der Kälte-
fahnen und weitere negative Veränderungen auf den Unter-
grund, wie z. B. auf das Grundwasserökosystem (Brielmann
et al. 2009, 2011) zu unterbinden, wurden von Behörden und
Gremien Temperaturgrenzwerte für das Grundwasser und
Mindestabstände zwischen den Anlagen empfohlen (LAWA
2002). Eine Übersicht und Diskussion der Werte findet sich
in Pannike et al. (2006) und Hähnlein et al. (2010b).
Die steigenden Zahlen und häufige Nutzung auf engem

Raum bieten ein gewisses Konfliktpotenzial. Dieser Um-
stand und die Auswirkungen auf das Ökosystem des Un-
tergrundes werden bisher rechtlich nicht umfassend aufge-
fangen. Um eine Balance zwischen Schutz und Nutzung des

Untergrundes zu finden, ist eine Betrachtung der verschie-
denen Aspekte erforderlich. Vorliegende Arbeit bietet daher
einen Abriss über die aktuelle rechtliche Situation flacher
geothermischer Anlagen mit Schwerpunkt auf den zahlrei-
chen bereits installierten EWS in Deutschland. Zusätzlich
wird ein Überblick zur Festlegung von Temperaturgrenz-
werten auf internationaler Ebene gegeben, der offene Sys-
teme und das Wärmeträgermedium in EWS und deren Min-
destabstände einschließt.

Rechtliche Situation in Deutschland

Für die thermische Grundwassernutzung existiert aktu-
ell kein eigenes Gesetz. Rechtliche Rahmenregelungen
lassen sich grundsätzlich jedoch aus dem Bundesberg-,
Wasserhaushalts-, Bundesnaturschutz-, oder Bundes-Immis-
sionsschutzgesetz ableiten (Abb. 1).
In allen Bundesländern existieren spezielle Leitfäden zur

thermischen Grundwassernutzung mit EWS (LFNRW 2004,
LFBW 2005, LFN 2006, LFSH 2006, LFRP 2007, LFS
2007, LFSL 2008, LFHH 2009, www.infogeo.de). Außer-
dem bieten die zugehörigen Ländergesetze und entspre-
chende Verwaltungsvorschriften Ergänzungen. Kübert et al.
(2009) zeigen auf, wie sich länderspezifische Genehmi-
gungsverfahren und deren Anforderungen zum Teil erheb-
lich unterscheiden. In Butscher et al. (2011) wird am Bei-
spiel des Erdwärmenutzungskonzepts des Schweizer Kan-
tons Basel-Landschaft dargestellt, wie eine risikoorientierte
Bewilligung aussehen kann. Als Beispiel wird ein mögliches
Vorgehen bei EWS-Bohrungen in Karstgebieten vorgestellt.
Die für EWS relevanten deutschen Bundesgesetze werden
im Folgenden kurz vorgestellt.

Abb. 1 Die Rechtspyramide stellt die Hierarchie der Regelwerke dar,
die für die Nutzung der oberflächennahen Geothermie durch private
Verbraucher von Bedeutung sind

http://www.infogeo.de
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Das deutscheWasserhaushaltsgesetz (WHG 2009) ist das
grundlegende Rahmengesetz für den Gewässerschutz. Für
die Umsetzung und Ergänzung der rahmenrechtlichen Vor-
gaben sind die Länder zuständig. Ziel des WHG ist es, durch
nachhaltige Bewirtschaftung die Gewässer als Bestandteil
des Naturhaushalts, Lebensgrundlage des Menschen sowie
als Lebensraum für Tiere und Pflanzen zu sichern und als
nutzbares Gut zu schützen. Dabei sollen vermeidbare Beein-
trächtigungen der ökologischen Funktionen der Gewässer
und somit auch des Grundwassers unterlassen werden. Die
Bewirtschaftung muss so gestaltet sein, dass eine nachhal-
tige Entwicklung der Gewässer gewährleistet ist. Der Ein-
satz von geothermischen Anlagen (z. B. EWS) stellt einen
Benutzungstatbestand bezüglich der Gewässer dar und be-
darf daher einer Erlaubnis oder Bewilligung der zuständi-
gen Wasserbehörde. In der ökologisch-rechtlichen Diskus-
sion ist insbesondere die Veränderung der Grundwassertem-
peratur durch Geothermieanlagen von Interesse, die eine
„nachteilige Veränderung“ der Gewässereigenschaften dar-
stellen kann. Nach § 5WHG gilt grundsätzlich die Sorgfalts-
pflicht, wonach eine nachteilige Veränderung zu vermeiden
ist. Der verwendete Begriff der „schädlichen Veränderung“
ist jedoch bisher nicht genauer definiert.
Das Bundesberggesetz (BBergG 1980) dient der Rege-

lung der Erschließung von Bodenschätzen, der Gewähr-
leistung von Betriebssicherheit, dem schonenden Umgang
mit Grund und Boden sowie der Vorsorge gegen Gefahren.
Erdwärme gilt als „bergfreier Bodenschatz“, was bedeutet,
dass sich das Grundstückseigentum nicht auf die Erdwär-
me erstreckt. Für das Aufsuchen bedarf es einer Erlaubnis
(BBergG 1980). Für die Gewinnung wird eine Bewilligung
benötigt, wenn die Erdwärmeanlage über die Grundstücks-
grenzen hinausragt, das Nachbargrundstück thermisch oder
stofflich beeinträchtigt und die gewonnene Wärme nicht
rein grundstücksbezogen eingesetzt wird. Dies ist vor al-
lem bei der tiefen Geothermie, die zur Stromgewinnung
dient, der Fall. Das BBergG geht nicht weiter auf beste-
hende Geothermieanlagen ein und liefert auch keine Vorga-
ben wie etwa zu konkreten Abständen zwischen einzelnen
EWS und großen EWS-Anlagen mit mehreren EWS. Nach
dem Lagerstättengesetz besteht eine Anzeigepflicht für das
Abteufen von Bohrungen, die im Vorfeld erfolgen muss,
und nach Abschluss der Arbeiten sind die Bohrergebnis-
se dem zuständigen geologischen Dienst der entsprechen-
den Behörde mitzuteilen (LagerstG 1934, DVGW 2008,
Rumohr & Schäfer 2010).
Dem Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG 2009) obliegt

es, die Leistungs- und Funktionsfähigkeit des Naturhaus-
haltes auf Dauer zu sichern. Die naturschutzrechtliche Ein-
griffsregelung ist für Geothermieanlagen im Normalfall nur
eingeschränkt von Bedeutung, da sie nicht für Anlagen im
Innenbereich gilt. Von Bedeutung kann diese Regelung sein,
wenn großflächige Erdwärmesondenfelder auf Freiflächen

installiert werden. Für den privaten Anwender (Einfamili-
enhaus) ist das BNatSchG somit irrelevant.
Das Bundes-Immissionsschutzgesetz (BImSchV 2002)

soll Menschen, Tiere und Pflanzen, Boden, Wasser und
die Atmosphäre sowie Kultur- und sonstige Sachgüter vor
schädlichen Umwelteinwirkungen schützen und dem Ent-
stehen schädlicher Umwelteinwirkungen vorbeugen. EWS
fallen daher in den Zuständigkeitsbereich des BImSchG, sie
werden jedoch nach der 4. Bundes-Immissionsschutzver-
ordnung (BImSchV 2009) nicht als genehmigungsbedürfti-
ge Anlagen aufgeführt, sodass sie keiner bundesimmissions-
schutzrechtlichen Erlaubnis bedürfen (BImSchV 2009).
Zweck des Bundesbodenschutzgesetzes (BBodSchG

1998) ist es, die Funktionen des Bodens zu sichern oder wie-
derherzustellen. Die Bodenfunktionen sind vielfältig und für
das menschliche Leben und die Natur unersetzlich. Durch
die Erzeugung von Biomasse und Lebensmitteln sowie als
Wasser- und Nährstofflieferant bildet der Boden bzw. Unter-
grund die Lebensgrundlage für Mensch und Natur. Solange
es keine rechtliche Festlegung gibt, ab welcher Tempera-
turveränderung von einer Beeinträchtigung der Bodenfunk-
tionen gesprochen werden kann, greift das Bundesboden-
schutzgesetz nicht direkt. Es wird für Erdwärmeanlagen in
Abgrenzung zum Bundesberggesetz nur subsidiär und er-
läuternd betrachtet (LABO 2000).
Die wichtigste Trinkwasserressource (TrinkwV 2001)

stellt das Grundwasser dar. Daher sollte auch die Trink-
wasserverordnung Beachtung finden. Ihr Zweck ist es, die
Gesundheit der Menschen vor den nachteiligen Einflüssen,
die sich aus Verunreinigungen von Wasser ergeben, durch
Gewährleistung seiner Genusstauglichkeit und Reinheit zu
schützen. In Bezug auf geothermische Anlagen ist daher § 4
von Bedeutung, nach dem das Wasser frei von Krankheits-
erregern, genusstauglich und rein sein muss. Des Weiteren
dürfen keine chemischen Stoffe in Konzentrationen vorhan-
den sein, die eine Schädigung der menschlichen Gesundheit
besorgen lassen (§ 6 TrinkwV).

Ökologische Kriterien

Für die Bewertung von Geothermieanlagen aus ökologi-
scher Perspektive ist das Wasserhaushaltsgesetz maßge-
bend. In dessen Sinne können die zwei folgenden Punkte
Ursache einer möglichen Beeinträchtigung sein:
Erstens kann es bei Errichtung und Betrieb von geother-

mischen Anlagen zum Eintrag relevanter Mengen an be-
denklichen Fremdstoffen, beispielsweise kritischer Wärme-
trägermedien, in die Umwelt kommen (z. B. Klotzbücher
et al. 2007; Saner et al. 2010). Dies ist jedoch nur bei
unsachgemäßen Arbeiten bzw. bei Unfällen oder Störfäl-
len der Fall. Als Wärmeträgerflüssigkeit werden Gemische
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eingesetzt, die in Wassergefährdungsklassen (WGK) einge-
stuft sind. Meist werden Glykol-Wasser-Gemische verwen-
det, die der Wassergüteklasse (WGK) 1 zuzuordnen sind.
Darin enthaltene Frostschutzmittel sind z. B. Ethylenglykol,
Betain oder Kaliumkarbonat-Sole. Für Hessen beispielswei-
se liegen für etwa die Hälfte der EWS-Anlagen Daten über
dieWärmeträgermittel vor. Demnach wird dort zu 90%Mo-
noethylenglykol, gefolgt von Propylenglykol mit rund 3 %
eingesetzt (Rumohr 2009). Weitere Additive als Korrosi-
onsschutz, Stabilisatoren oder zur Schaumreduzierung sind
in Konzentrationen von 3 bis 4 % enthalten. In Klotzbü-
cher et al. (2007) wurden verschiedene Wärmeträgermedi-
en auf ihre Bedenklichkeit hin untersucht. Die Studie zeigt,
dass die meist eingesetzten Glykole in vielen oxischen und
anoxischen Umgebungen biologisch im Grundwasser ab-
baubar sind. Da sie zusätzlich in geringen Konzentratio-
nen verwendet werden, ist das Risiko einer Schädigung eher
gering. Auch eine ökobilanzielle Betrachtung von EWS-
Systemen zeigte auf, dass potenzielle Umweltbeeinträchti-
gungen durch dieWärmeträgerflüssigkeit bei einer ganzheit-
lichen Bewertung vernachlässigbar sind (Saner et al. 2010).
Als zweiter Punkt sind – mit deutlich größerer Bedeu-

tung, da sie dauerhaft und immer auftreten – die anhaltenden
und variierenden Kältefahnen im Umfeld von Anlagen von
Interesse. Entsprechend dem Wasserhaushaltsgesetz müs-
sen schädliche Veränderungen der physikalischen, biologi-
schen und chemischen Eigenschaften vermieden werden.
Nach der Richtlinie VDI 4640 des Verbands Deutscher In-
genieure (VDI) stellt die geringfügige Temperaturverände-
rung beim Betrieb von Einzelanlagen bis 30 kW Heizleis-

tung keinen Benutzungstatbestand dar (VDI 2010). Die Leit-
fäden für EWS einiger Bundesländer richten sich bei ih-
rer Beurteilung nach der VDI 4640 (VDI 2001) und be-
trachten die Temperaturbeeinflussung und ihre möglichen
Auswirkungen als generell unerheblich (LFRP 2007, LFS
2007), gering (LFSL 2008) oder erwähnen sie gar nicht. In
Baden-Württemberg wird die Erwärmung durch EWS nicht
generell als schädlich angesehen (LFBW 2005). Die Stadt
Stuttgart hat hingegen einen eigenen Leitfaden, in dem defi-
niert wird, ab wann eine verträgliche Bewirtschaftung endet
(Hellenthal 2006). Dies ist der Fall, wenn bei Wärmeentzug
(Wärmeeinleitung) „in der Toleranzentfernung von 50 m der
Untergrund bzw. das Grundwasser um 2 K kälter (wärmer)
als die mittlere normale Jahresdurchschnittstemperatur ist“
(Hellenthal 2006).
Ähnlich wie in der Stadt Stuttgart werden national und

international Temperaturgrenzwerte für Erwärmung und
Abkühlung des Grundwassers (Abb. 2) sowie für das Wär-
meträgermedium in geschlossenen Systemen festgelegt.
Die Temperaturgrenzwerte beziehen sich hauptsächlich

auf das Grundwasser und sind somit vorrangig für offene
Systeme von Interesse (Abb. 2). In Deutschland sind die
Werte in der VDI 4640 festgehalten. Als maximale Tem-
peraturdifferenz werden hier ±6 K akzeptiert. Dabei darf
das Grundwasser nicht auf mehr als 20 °C aufgeheizt und
nicht tiefer als 5 °C abgekühlt werden. Die ansonsten vorge-
gebenen Werte sind technische Temperaturgrenzwerte, die
sich auf das Wärmeträgermedium beziehen und ebenfalls
aus der VDI 4640 stammen. Die akzeptierte Temperaturdif-

Abb. 2 Absolute und relative
Temperaturgrenzwerte für das
Grundwasser
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ferenz liegt bei ±11 K und ±17 K im Wochenmittel bzw.
als kurzfristige Spitzenbelastung.
Interessant ist auch, Beispiele aus dem europäischen

Raum zu erwähnen (Abb. 2). Laut Grundwasserrichtli-
nie 80/68/EWG und EU-Wasserrahmenrichtlinie gilt der
Wärmeeintrag in das Grundwasser generell als Verschmut-
zung, und für Grundwasser gilt das Verschlechterungsver-
bot. Trotzdem sind derzeit in nur wenigen Ländern rechtlich
bindende Temperaturgrenzwerte für das Grundwasser fest-
gelegt. Diese sind in Abb. 2 graphisch dargestellt. Des Wei-
teren bestehen nur in Österreich, Dänemark und Deutsch-
land Grenzwerte für geschlossene Systeme (d. h. EWS). Zu-
sätzlich sind diese Grenzwerte nur in Dänemark rechtlich
bindend. Die akzeptierte Temperaturdifferenz in Österreich
liegt bei 15 K, die maximale Temperatur bei 25 °C/35 °C
in Dänemark/Österreich und die minimale Temperatur bei
0 °C im Wochenmittel in Österreich beziehungsweise 2 °C
in Dänemark (Hähnlein et al. 2010a).
Als weiteres Mittel, um negative Veränderungen auf den

Untergrund, primär eine Akkumulation der Kältefahnen und
eine Beeinflussung benachbarter EWS bzw. weiterer Sys-
teme zu unterbinden, wurden Mindestabstände eingeführt
(Tab. 1). Dabei ist hauptsächlich zwischen den Grenzab-
ständen (Abstand zwischen Anlage und Grundstücksgren-
ze) und den Sondenabständen (Abstand zwischen zwei An-
lagen) zu unterscheiden. Als Bezugspunkt dient also ent-
weder eine weitere EWS oder die Grundstücksgrenze. Die
Vorgaben der Bundesländer in Deutschland variieren zwi-
schen 5 m und 10 m. Auch hier lohnt sich ein Blick auf die
internationale Situation. Als Bezugspunkte dienen hier zu-
sätzlich beispielsweise Trinkwasserbrunnen oder Abwasser-
leitungen. In der Mehrheit werden jedoch ebenfalls Grenz-
oder Sondenabstände festgelegt, in einer Spanne zwischen
2,5 m und 20 m (Hähnlein et al. 2010a).

Zusammenfassung und Diskussion

Es lässt sich zusammenfassen, dass in Deutschland ver-
schiedene Bundesgesetze einen rechtlichen Rahmen für die
oberflächennahe Erdwärmenutzung formulieren, jedoch kei-
ne Vorgaben bzw. Grenzwerte (z. B. Mindestabstände und
Temperaturgrenzwerte) definieren. Dabei sind das Bundes-
berggesetz und das Wasserhaushaltsgesetz hervorzuheben.
Das Wasserhaushaltsgesetz und die Trinkwasserverordnung
stellen rechtliche Kriterien auf, mit denen das Grundwas-
ser vor Verschmutzungen geschützt wird. Um deren Einhal-
tung zu sichern und möglichen Schädigungen durch Kälte-
fahnen und den Auswirkungen von Leckagen Einhalt zu ge-
bieten, werden Temperaturgrenzwerte für das Grundwasser
und Mindestabstände zwischen den Anlagen in zahlreichen
Leitfäden der Länder oder technischen Empfehlungen fest-
gelegt. Die Mindestabstände liegen in den meisten Fällen
bei 5 m zur nächsten Erdwärmesonde (EWS).

Tab. 1 Mindestabstände für geschlossene Systeme in Deutschland
und international

Land Mindestabstand Bezugspunkt

Chinaa 3–6 m Erdwärmesonde

Dänemarka 300 m Trinkwasserbrunnen

Deutschlandb

Baden-Württemberg 10 m Erdwärmesonde

Bayern 6 m Erdwärmesonde

5 m Grundstücksgrenze

Berlin 5–6 m Erdwärmesonde

5 m Grundstücksgrenze

Brandenburg 5–6 m Erdwärmesonde

Bremenc k. A. k. A.

Hamburg 5–6 m Erdwärmesonde

5 m Grundstücksgrenze

Hessen 5 m Grundstücksgrenze

Mecklenburg-
Vorpommern

5–6 m Erdwärmesonde

5 m Grundstücksgrenze

Niedersachsen 5 m Sonde der gleichen
Anlage

10 m Sonde der nächsten
Anlage

Nordrhein-Westfalen k. A. k. A.

Rheinland-Pfalz 10 m Erdwärmesonde

3 m Grundstücksgrenze

Saarland 5 m Sonde der gleichen
Anlage

Sachsen 5–6 m Erdwärmesonde

Sachsen-Anhalt k. A. k. A.

Schleswig-Holstein 5–6 m Erdwärmesonde

Thüringen 5–6 m Erdwärmesonde

5 m Grundstücksgrenze

Finnlanda 3 m Gebäude

5 m Wasser- und
Abwasserleitung

10 m Grundstücksgrenze

Liechtensteina 3 m Grundstücksgrenze

6 m Erdwärmesonde

Österreicha 2,5 m Grundstücksgrenze

Schwedena 10 m Grundstücksgrenze

20 m Erdwärmesonde

30 m Trinkwasserbrunnen

Schweiza 3–4 m Grundstücksgrenze

5–8 m Erdwärmesonde

Tschechische Republika 5 m Grundstücksgrenze

k. A.: keine Angabe

Werte zusammengefasst aus:
aHähnlein et al. (2010a)
bHähnlein et al. (2010b)
cwww.gdfb.de

http://www.gdfb.de
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In anderen Ländern gelten weitere Kriterien. In Finnland
z. B. werden zusätzlich noch Wasser- und Abwasserleitun-
gen als Referenzpunkte für Mindestabstände berücksichtigt.
Die absoluten Temperaturgrenzwerte für das Grundwasser
bei geschlossenen Systemen variieren zwischen +2 °C (Dä-
nemark) und +5 °C (z. B. in den Niederlanden) als Min-
desttemperatur. Bei Erwärmung des Grundwassers dürfen
20 °C beispielsweise in Österreich und 25 °C in Großbri-
tannien oder in den Niederlanden nicht überschritten wer-
den. Die Grenzwerte in Österreich und in den Niederlanden
sind rechtlich bindend, in Großbritannien hingegen wird ein
Richtwert von der nationalen Umweltbehörde bisher ledig-
lich empfohlen. Eine deutlich größere Spannweite weisen
dagegen die relativen Grenzwerte auf. So darf in Liechten-
stein das Grundwasser um nicht mehr als 3 K abgekühlt
und nur um 1,5 K aufgewärmt werden. Frankreich zeigt sich
in diesem Punkt am liberalsten und erlaubt eine Tempera-
turveränderung um ±11 K. Diese Werte zeigen, wie hete-
rogen sich die Regelungen national wie auch international
darstellen. Im internationalen Vergleich lässt sich feststel-
len, dass vor allem in europäischen Ländern rechtliche Re-
gelungen (Gesetze, Erlässe, Richtlinien und Normen) beste-
hen, da hier oberflächennahe geothermische Anlagen häu-
figer genutzt werden als in anderen Gebieten mit Schwer-
punkt auf tiefe Geothermie, wie beispielsweise Neuseeland,
Indonesien oder Mittelamerika.
Ein kritischer Punkt ist die Definition geeigneter Grenz-

werte für die Bewertung von Termperaturänderungen durch
den Betrieb von EWS. Studien haben gezeigt, dass sich
unter Großsstädten wie beispielsweise Köln (Balke 1977,
Zhu et al. 2010) Wärmeinseln bilden. Hier ist der Unter-
grund bereits um 3 bis 5 K wärmer als in den umliegenden
ländlichen Gebieten. Es stellt sich daher die Frage, inwie-
weit absolute Grenzwerte sinnvoll sind oder worauf sie sich
beziehen sollen, auf die bereits anthropogen veränderte oder
die natürliche, d. h. ungestörte Temperatur.
Für Deutschland sollten die rechtlichen Rahmenbedin-

gungen für die oberflächennahe Geothermie aus Wasser-
haushaltsgesetz, Bundesberggesetz und der Trinkwasserver-
ordnung zusammengeführt und u. U. angepasst werden, in-
dem die rechtlichen Regelungen und Genehmigungsverfah-
ren mindestens bundesweit vereinheitlicht werden. Beste-
hende Regelungen, wie die grundstücksbezogene Nutzung
sowie der Ausschluss thermischer Beeinträchtigungen von
Nachbargrundstücken, erschweren den Einsatz oberflächen-
naher und vor allem offener geothermischer Anlagen in
Neubaugebieten mit kleinen Grundstücksparzellen und im
urbanen Raum. Langfristig wäre daher eine 3D-Planung und
entsprechendes Management für die thermische Nutzung
des Untergrundes sinnvoll, die sich an verbesserten und neu-
en bundesrechtlichen Rahmenbedingungen orientiert. Damit
könnte unter gleichen rechtlichen Voraussetzungen lokalen
Unterschieden Rechnung getragen und gleichzeitig eine am

Gefährdungspotenzial und Ressourcenschutz orientierte Be-
willigungspraxis entwickelt werden, ähnlich wie sie für den
Schweizer Kanton Basel-Landschaft vorgestellt wurde (But-
scher et al. 2011). Es bleibt des Weiteren zu überlegen, ob
ein eigenständiges Geothermiegesetz analog zum Bundes-
berggesetz und subsidiär zum Wasserhaushaltsgesetz oder
eine ergänzende Verordnung sinnvoll wäre, um die Nutzung
der oberflächennahen Erdwärme nachhaltig zu gestalten.
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